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Am 9. Mai des Jahres 1650 erhielt ein Hamburger Notar in seinem Haus auf dem Mönkebergdamm 
Besuch von einer Frau namens Margreth Warner. Diese hatte einige Monate zuvor ihren Ehemann 
verlassen und war mit ihren beiden Kindern aus dem im westlichen Holstein gelegenen Glückstadt in 
die Großstadt gezogen, weil sie sich und ihre Kinder, wie sie angab, hier besser unterhalten konnte. 
Sie hatte eine Arbeit als Wäscherin gefunden und verdiente genug, um sich und die Kinder zu 
ernähren. Der verlassene Ehemann hatte sich mit dieser Trennung jedoch nicht zufrieden gegeben und 
sie bei dem regionalen Konsistorialgericht verklagt, das für die Regelung von Ehestreitigkeiten, für die 
Aussprache von zeitlich befristeten Trennungen und für Scheidungen zuständig war. Margreth Warner 
hatte eine Zitation vor dieses Gericht zugestellt bekommen und sollte nun, nach Willen der Richter, 
am 20. Mai des Jahres dort erscheinen. Die Frau verwahrte sich dagegen, die Reise in den Gerichtsort 
Itzehoe anzutreten, und suchte stattdessen den Notar auf, der für sie eine Aussage über die 
Ehekonflikte und die Begründung ihres Fernbleibens festhalten und an das Konsistorium senden 
sollte. Margreth Warner habe ihm, wie er niederschrieb, eine Schilderung des Verlaufs ihrer 
sechsjährigen Ehe und die zahlreichen Klagepunkte, die sie gegen ihren Mann vorzubringen hatte, "in 
die Feder dictiert". Danach habe ihr Mann während all der Jahre nichts zum Unterhalt der Familie 
beigetragen und sich eher als ein zusätzlicher "Kostenfaktor" erwiesen. Er habe getrunken, selten 
gearbeitet, das verdiente Geld nur für sich ausgegeben und schließlich auch begonnen, sie zu schlagen. 
Fast ein Jahr, nachdem sie dieses Schreiben hatte aufsetzen lassen, erhielt Margreth Warner eine 
Reaktion seitens des Konsistoriums. Sie wurde von einem Notar und zwei Zeugen in ihrer 
Kellerwohnung am Hamburger Neumarkt aufgesucht und erneut zu einem Erscheinen vor dem Gericht 
aufgefordert. Man drohte ihr im Auftrag des Konsistoriums damit, dass sie im Falle ihres Ausbleibens 
geschieden werden könne, und erhielt hierauf die lapidare Antwort, dass ihr gerade das sehr recht sei: 
Eine Scheidung, so Margreth Warner, sei genau das, was sie begehre. Ihr Mann, Paul Warner, solle 
den Tag nicht erleben, an dem sie wieder an seine Seite komme. 

Diese nach Meinung des Notars "trotzigen und frechen Worte" wie auch die Handlungen der Margreth 
Warner passen nicht zu den Vorstellungen, die in der bisherigen Forschung hinsichtlich der 
Handlungsräume bei Ehekonflikten in der Frühen Neuzeit zu finden sind. Wird doch oftmals davon 
ausgegangen, dass die Eheleute wirtschaftlich voneinander abhängig waren und vor allem die 
Ehefrauen kaum eine Möglichkeit besaßen, sich aus einer unglücklichen Ehe zu lösen. Die Aussage 
der Margreth Warner widersprach jedoch auch den frühneuzeitlichen Ehelehren und den 
Ordnungsvorstellungen der Eherichter. Ihre Aussagen wurden deshalb von dem Notar schriftlich 
festgehalten, von den beiden Zeugen bestätigt und dem Münsterdorfischen Konsistorium übersandt. 
Dort, in der Überlieferung des Münsterdorfischen Konsistoriums, findet sich heute das erste notarielle 
Schreiben, in dem die Aussagen der Margreth Warner auf zwölf Seiten wiedergegeben werden, und 
auch das Notariatsinstrument über ihre zweite, erfolglose Zitation. Beide Schriftstücke bilden den 
ersten Fall eines umfangreichen Quellenkorpus, in dem für die Jahre ab 1650 die Ehekonflikte und 
Scheidungsgesuche von Ehefrauen und Ehemännern aus der im westlichen Holstein gelegenen 
Propstei Münsterdorf ihren Niederschlag fanden. Für die Jahre bis 1770 ließen sich in dieser 
Überlieferung weitere 420 Ehekonflikte belegen. 
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